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4.8       Invasive Kardiologie  
 
 
Diese Vereinbarung ist eine Maßnahme zur Qualitätssicherung, anhand derer die 
Strukturqualität bei der Erbringung von Leistungen der invasiven Kardiologie in der 
vertragsärztlichen Versorgung gesichert werden soll. Sie regelt die fachlichen, or-
ganisatorischen und apparativen Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der invasiven Kardiologie in der vertragsärztlichen Versorgung. 
 
In dieser seit dem 1. Oktober 1999 geltenden bundesweiten Vereinbarung wurde die 
Genehmigung zur Erbringung und Abrechnung einer Leistung an eine jährliche 
Mindestanzahl von Eingriffen gebunden. Anhand der vorgeschriebenen Dokumentation soll 
außerdem geprüft werden, welchen Einfluss diese Qualitätssicherungsmaßnahme auf die 
Versorgung hat. 
 
 
 

 
Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Voraussetzungen zur Ausführung und 
Abrechnung invasiver kardiologischer 
Leistungen (Vereinbarung zur invasiven 
Kardiologie) 
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.10.1999 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 
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Ärzte in Einzelpraxen: 

 
Genehmigungen zu diagnostischen und therapeutischen  

Katheterisierungen (gem. § 7 Abs. 1) 
Genehmigungen 

01.01.2007 31.12.2007 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung 

4 5 
neu erneut (§7 

Abs.1 Nr.3) Anzahl beschiedener Anträge in 2007  
0 0 

Nichterreichen 
Mindestzahl 

gesa
mt 

ges. 
+ 
thera
p. 

thera
p. 

sonstige 
Gründe Anzahl Widerrufe von Genehmigungen 

wegen ... 

   0 

Frequenzregelung 

<10
0 

100
-

129

130
-

149

150
-

169 

170
-

199 

>1
99 

Anzahl Ärzte mit ... insgesamt 
abgerechneten Katheterisierungen (EBM Nr. 
34291) 

2 1  1   

- davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis 
von außerhalb des vertragsärztlichen 
Bereichs erbrachten Leistungen 
Mindestfrequenz erreicht haben*) 

2 1     

<33
33-
42 

43-
49 

50-
56 

57-
66 

>6
6 

Anzahl Ärzte mit ... abgerechneten 
therapeutischen Katheterisierungen (EBM 
Nr. 34292) 1 1  2   

- davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis 
von außerhalb des vertragsärztlichen 
Bereichs erbrachten Leistungen 
Mindestfrequenz erreicht haben*) 

1 1     

  
 
Ärzte in Gemeinschaftspraxen: 

 
Genehmigungen zu diagnostischen und therapeutischen  

Katheterisierungen (gem. § 7 Abs. 1) 
Genehmigungen 

01.01.2007 31.12.2007 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung 

5 4 
neu erneut (§7 

Abs.1 Nr.3) Anzahl beschiedener Anträge in 2007  
0 0 

Nichterreichen 
Mindestzahl 

gesa
mt 

ges. 
+ 
thera
p. 

thera
p. 

sonstige 
Gründe Anzahl Widerrufe von Genehmigungen 

wegen ... 

   0 



Qualitätsbericht der KV Brandenburg 2007 
4.    Qualitätssicherung von A bis Z 

 
Frequenzregelung 

<10
0 

100
-

129

130
-

149

150
-

169 

170
-

199 

>1
99 

Anzahl Ärzte mit ... insgesamt 
abgerechneten Katheterisierungen (EBM Nr. 
34291) 

   4   

- davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis 
von außerhalb des vertragsärztlichen 
Bereichs erbrachten Leistungen 
Mindestfrequenz erreicht haben*) 

      

<33
33-
42 

43-
49 

50-
56 

57-
66 

>6
6 

Anzahl Ärzte mit ... abgerechneten 
therapeutischen Katheterisierungen (EBM 
Nr. 34292)    4   

- davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis 
von außerhalb des vertragsärztlichen 
Bereichs erbrachten Leistungen 
Mindestfrequenz erreicht haben*) 
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